
01.55 STARTNUMMERNSCHILDER (Quelle DMSB) 
Das Anbringen von Startnummernschildern ist vorgeschrieben. Sie 
müssen den nachstehenden Bestimmungen entsprechen:  

55.03  

Sie müssen rechteckig und aus steifem, solidem Material 
hergestellt sein. Mindestabmessungen: Breite 285 mm x Höhe 235 
mm (s. Abb. O).  

55.04  

Die Schilder dürfen – im Verhältnis zu einer Ebene – nicht mehr als 
50 mm gewölbt und auch sonst nicht gekrümmt oder verdeckt 
sein.  

55.05 Vordere Startnummernschilder  

Eines der drei Startnummernschilder ist vorn am Motorrad 
anzubringen. Es darf im Verhältnis zur Senkrechten um höchstens 
30° nach hinten geneigt sein. Die beiden anderen müssen 
senkrecht und nach außen zeigend an jeder Seite des Motorrades 
befestigt werden. Sie müssen so montiert sein, dass sie gut 
sichtbar sind und von keinem Teil des Motorrades bzw. nicht von 
dem in Fahrposition auf dem Motorrad sitzenden Fahrer verdeckt 
werden.  

55.06  

Anstelle separater Startnummernschilder können auch Flächen von 
gleicher Größe in matter Farbe aufgemalt oder angebracht 
werden.  

 

 

 



55.07  

Die Ziffern müssen deutlich lesbar und wie der Hintergrund in 
matter Farbe aufgemalt sein, um Reflexion durch die Sonne zu 
vermeiden. Mindestabmessungen der Ziffern:  

Höhe: 100 mm  

Breite jeder Ziffer: 70 mm  

Strichstärke: 25 mm  

Zwischenraum zwischen zwei Ziffern: 15 mm. 

 


